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1 Geltungsbereich + Definition 
 Die Prüf- und Zertifizierungsordnung gilt für die Durchfüh-

rung von Prüfungen und für die Erteilung von TÜV--
Zertifikaten für Produkte durch die Zertifizierungsstellen 
und Prüflabore der TÜV NORD CERT mit den Tätigkeits-
feldern: 
Sicherheit technischer Systeme, Explosionsschutz und 
Überwachungseinrichtungen sowie Medizinprodukte. 

 Als Prüfungen werden Tätigkeiten verstanden wie Durch-
führung von beispielsweise in technischen Regeln spezifi-
zierte Tests, gutachterliche Stellungnahmen und Prüfun-
gen zum Nachweis einer speziellen Produkteigenschaft 
sowie Prüfung von Qualitätssicherungssystemen. 
TÜV-Zertifikate sind z. B. EG-Baumusterprüfbescheini-
gungen, EG-Zertifikate für Medizinprodukte, GS-Zeichen-
Genehmigungsausweise, Baumusterprüfbescheinigungen, 
IEC Ex Certificate of Conformity, Safety Approved Zertifi-
kate etc. 

2 Prüf- und Zertifizierungsverfahren 
2.1 Der Auftraggeber beauftragt die Zertifizierungsstelle oder 

das Prüflabor mit einer Prüfung und/oder Zertifizierung. 
Bei der erstmaligen Erteilung eines Zertifizierungsauftra-
ges schließen die Zertifizierungsstelle oder Prüfstelle und 
der Auftraggeber einen Vertrag ab. 

2.2 Das zu prüfende Baumuster (Prüfmuster) soll möglichst 
zusammen mit dem Auftrag und den notwendigen Doku-
mentationen der Zertifizierungsstelle oder dem Prüflabor 
zugeleitet werden. Wenn mehrere Prüfmuster benötigt 
werden, wird dem Auftraggeber die Zahl der erforderlichen 
Prüfmuster mitgeteilt. 

2.3 Der Auftraggeber hat für kostenlose und frachtfreie Anlie-
ferung der Prüfmuster in der jeweils dem Prüfmuster an-
gemessenen erforderlichen Verpackung zu sorgen. 
Die Verpackung muss ggf. auch die Rücksendung ermög-
lichen. Die Rücksendung an den Auftraggeber erfolgt e-
benfalls zu Lasten des Auftraggebers. 

2.4 Die Prüf- und Zertifizierungsaufträge werden in der Rei-
henfolge des Eingangs der notwendigen Unterlagen und 
der Prüfmuster bearbeitet. 

2.5 Der Prüfort wird mit dem Auftraggeber festgelegt. Die 
Prüfungen werden in dem Prüflaboratorium oder auf ge-
eignetem externen Versuchsgelände oder - falls es die Art 
des Produktes erfordert oder ermöglicht - beim Auftragge-
ber durchgeführt. 

 Das Einschalten von Unterauftragnehmern durch die 
Prüflabore wird mit dem Auftraggeber abgestimmt. 

2.6 Nach Abschluss des Prüf- und Zertifizierungsverfahrens 
erhält der Auftraggeber einen schriftlichen Prüfbericht und 
bei mangelfreier Prüfung, falls beauftragt, ein TÜV-
Zertifikat. 

2.7 Für jede Prüfung und Zertifizierung zahlt der Auftraggeber 
Entgelte entsprechend der jeweiligen Entgeltordnung der 
TÜV NORD CERT, sofern nichts anderes z. B. per Ange-
bot vereinbart ist. 

2.8 Die eingereichten Prüfmuster werden, soweit von der 
Bauart her möglich, nach Abschluss des Auftrages von 
der Zertifizierungsstelle oder dem Prüflabor in Verwahrung 
genommen oder dem Auftraggeber zur Aufbewahrung ü-
bergeben.  

 Für Schäden an Prüfmustern und überlassenen Unterla-
gen durch die Prüfung sowie durch Einbruch, Diebstahl, 
Feuer oder Wasser haftet die Zertifizierungsstelle oder 
das Prüflabor nicht.  

 Die TÜV NORD CERT hat nur die Sorgfalt walten zu las-
sen, die sie in gleichartigen eigenen Angelegenheiten an-
zuwenden pflegt (§ 690 BGB). 

2.9 Bei einer Ablehnung des Zertifikates haftet die Zertifizie-
rungsstelle nicht für Nachteile, die dem Auftraggeber 
durch die Ablehnung erwachsen. 

2.10  Die Zertifizierungsstelle führt zur Erteilung eines Zertifika-
tes mit einer Zeichenvergabe eine Erstbesichtigung der 
Fertigungsstätte auf Kosten des Auftraggebers durch. 
Darüber wird ein Bericht erstellt und der Turnus für die re-
gelmäßige Überprüfung festgelegt. Ausgenommen sind 
Prüfungen nach Modul F der Richtlinie  93/42/EWG und im 
IEC Ex Scheme. 

2.11  Nach Beendigung der Akkreditierung des Prüflabora-
toriums oder der Zertifizierungsstellen wird der Auftragge-
ber diesbezüglich in Kenntnis gesetzt; ab diesem Zeit-
punkt darf der Auftraggeber nicht mehr mit dem Hinweis 
auf diese Akkreditierung werben. 

3 TÜV-Zertifikate 
3.1 Erteilung des Zertifikates und Benutzung eines Zeichens. 
3.1.1 Die Erlaubnis zur Benutzung eines Zeichens gilt nur für 

diejenige Firma und für diejenigen Betriebsstätten sowie 
für diejenigen Produkte, welche im Zertifikat aufgeführt 
sind. Bei beabsichtigter Verlegung einer Betriebsstätte 
oder Übertragung der Firma auf eine andere Firma oder 
einen anderen Firmeninhaber macht der Inhaber des Zer-
tifikates der Zertifizierungsstelle rechtzeitig Mitteilung. Das 
Zertifikat kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte 
übertragen werden. 

3.1.2 Für Zertifikate kann die Zahlung von Jahresentgelten ent-
sprechend der Entgeltordnung der TÜV NORD CERT ver-
einbart werden. 

3.1.3 Das erteilte Zeichen darf grundsätzlich nur ohne Verände-
rung seiner geometrischen Proportionen in seiner Größe 
verändert werden. Die Abbildung von Zeichen mit einer 
Höhe unter 5 mm sowie farbliche Abweichungen bedürfen 
einer besonderen Vereinbarung. 
Die Kennzeichnung der zertifizierten Produkte mit dem 
Zeichen wird vor dem Inverkehrbringen der Zer-
tifizierungsstelle dargelegt. 

3.1.4 Der Inhaber des Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung 
der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend in Ü-
bereinstimmung mit den in den Prüfbestimmungen festge-
legten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kon-
trollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen. 

3.1.5 Änderungen an Produkten gegenüber der zertifizierten 
Ausführung müssen der Zertifizierungsstelle sofort gemel-
det werden. Diese kann die Aufrechterhaltung des Zertifi-
kates von dem Nachweis des Herstellers über die Einhal-
tung der zugrunde liegenden Regeln oder von einer Zu-
satzprüfung abhängig machen. 

3.1.6 Werden bei der Prüfung eines eingereichten Produktes 
erhebliche Mängel festgestellt und hatte der Auftraggeber 
dem Prüfmuster entsprechende Produkte bereits ausge-
liefert, so kann für das neu eingereichte und geänderte 
Prüfmuster das Zertifikat nur erteilt werden, wenn der 
Hersteller die Bezeichnung des Typs gegenüber den be-
reits ausgelieferten Produkten ändert. 

3.1.7 Das Zertifikat ist nur für das vollständige Produkt gültig. 
Die Zertifizierungsstelle kann aber dem Inhaber des Zerti-
fikates in besonderen Fällen erlauben, die mit dem Zei-
chen versehenen Produkte für den Versand soweit zu zer-
legen, wie es zum Einbau des Produktes in eine Anlage 
normalerweise geschieht. 
Darüber hinaus kann für den Versand eine weitgehende 
Zerlegung in Einzelteile dann gestattet werden, wenn der 
Inhaber eine Montagestätte namhaft macht, die dann der 
Kontrolle der Zertifizierungsstelle in gleicher Weise unter-
stehen muss wie die erste Fertigungsstätte. 

3.2 Erlöschen oder Ungültigkeitserklärung eines Zertifikates 
3.2.1 Ein Zertifikat erlischt, wenn 

- der Allgemeine Vertrag zur Zertifizierung von Pro-
dukten und Zeichenvergabe endet, 

-  der Inhaber des Zertifikates auf das Zertifikat ver-
zichtet, 

- der Inhaber des Zertifikates Änderungen der Ge-
schäftsbedingungen, der Prüf- und Zertifizierungsord-
nung oder der Entgeltordnung der TÜV NORD CERT 
nach Ablauf der in Abschnitt 8 festgelegten Über-
gangszeit nicht als für sich verbindlich anerkennt, 

- der Inhaber des Zertifikates in Konkurs gerät oder ein 
gegen ihn gerichteter Antrag auf Konkurseröffnung 
mangels Masse abgelehnt wird, 

- die dem Zertifikat zugrunde gelegten Regeln geändert 
worden sind und ggf. Übergangsfristen abgelaufen 
sind. Die Gültigkeit des Zertifikates wird verlängert, 
wenn durch eine Nachprüfung auf Kosten des Inha-
bers des Zertifikates innerhalb einer gestellten Frist 
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erwiesen wird, dass die zertifizierten Produkte auch 
den neuen Regeln entsprechen. 

3.2.2 Ein Zertifikat kann ferner von der Zertifizierungsstelle für 
ungültig erklärt oder gekündigt werden, wenn 
- sich nachträglich an den Produkten bei der Prüfung 

nicht erkennbare oder nicht festgestellte Mängel her-
ausstellen, 

- die Überprüfung der mit einem Zeichen versehenen 
Produkte Mängel ergibt, 

- mit einem Zeichen versehene Produkte nicht mit den 
zertifizierten Prüfmustern übereinstimmen, 

- eine ordnungsgemäße Durchführung der Fabrikati-
onskontrollprüfungen in der Betriebsstätte des Inha-
bers des Zertifikats oder in einer anderen Prüfstätte 
trotz schriftlicher Aufforderung durch die Zertifizie-
rungsstelle innerhalb 4 Wochen nicht nachgewiesen 
wird (siehe Abschnitt 3.1.4), 

- der Inhaber des Zertifikates die Besichtigung der 
Fabrikations- und Prüfeinrichtungen oder des Lagers 
durch den Beauftragten der Zertifizierungsstelle oder 
die Entnahme von Produkten zwecks Überprüfung 
durch die Zertifizierungsstelle verweigert, 

- bei der regelmäßigen Überprüfung nach Abschnitt 4.1 
erhebliche Mängel in der Qualitätssicherung fest-
gestellt werden, 

- die Entgelte nach Anmahnung nicht in der gestellten 
Frist entrichtet werden. Beziehen sich die Entgelte 
nicht auf ein bestimmtes Zertifikat, so entscheiden die 
Zertifizierungsstellen, auf welches Zertifikat sich die 
Maßnahme erstrecken soll, 

- mit dem Zeichen irreführende oder anderweitig un-
zulässige Werbung betrieben wird, 

- aufgrund von Tatsachen, welche zum Zeitpunkt der 
Prüfung nicht einwandfrei zu erkennen waren, die wei-
tere Verwendung des Zeichens im Hinblick auf seine 
Aussagekraft am Markt nicht vertretbar ist. 

3.2.3 Die Ungültigkeitserklärung kann veröffentlicht werden. 
3.2.4 Der Inhaber des Zertifikates verliert, wenn die Gültigkeit 

des Zertifikates abgelaufen oder für ungültig erklärt ist das 
Recht, die im Zertifikat aufgeführten Produkte weiter mit 
dem Zeichen zu kennzeichnen. 

3.2.5 Nach Ablauf der Gültigkeit oder Ungültigkeitserklärung 
eines Zertifikats muss das Zertifikat an die Zertifizie-
rungsstelle zurückgegeben werden, auch wenn die Er-
laubnis zum Vertrieb der Restbestände mit dem Zeichen 
besteht. 

3.3 Vertrieb der mit dem Zeichen versehenen Produkte nach 
Ablauf der Gültigkeit des Zertifikates (Vertriebserlaubnis). 

3.3.1 Nach Ablauf der Gültigkeit eines Zertifikates kann der 
weitere Vertrieb des vorhandenen Lagerbestandes an ge-
brauchsfertigen Endfabrikaten gestattet werden, jedoch 
längstens für 12 Monate. 
Der Zusammenbau der zum Ablauf der Gültigkeit des Zer-
tifikates bereits vorhandenen vorgefertigten Einzelteile, die 
zur Herstellung des Endfabrikates in dessen ursprünglich 
zertifizierten Bauart bestimmt waren, kann für eine vom 
Auftraggeber zu benennende Stückzahl des Endfabrika-
tes, jedoch höchstens für die Dauer von 6 Monaten nach 
Ablauf der Gültigkeit des Zertifikates gestattet werden. 

3.3.2 Lagerbestände an Fertigfabrikaten, die ein Zeichen tra-
gen, müssen der Zertifizierungsstelle auf Verlangen unter 
Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung, die zur Verwen-
dung vor Gericht geeignet ist, unverzüglich bekannt gege-
ben werden. 

3.3.3 Für die Dauer der Vertriebserlaubnis bleiben Ge-
schäftsbedingungen, Prüf- und Zertifizierungsordnung und 
die Entgeltordnung der TÜV NORD CERT gültig. 

3.3.4 Wird eine Vertriebserlaubnis nicht erteilt oder wieder 
zurückgezogen, so ist der Inhaber des Zertifikates ver-
pflichtet, von sämtlichen ihm erreichbaren Produkten der 
in Frage kommenden Art das Zeichen zu entfernen oder 
die Produkte zu vernichten und der Zertifizierungsstelle 
eine entsprechende Nachprüfung zu ermöglichen.  

 In besonderen Fällen kann die Zertifizierungsstelle einen 
Rückruf verlangen. 

4 Regelmäßige Überprüfung der QS-Maßnahmen insbe-
sondere während der Produktion und bei Qualitäts-
prüfungen sowie Überwachung des Marktes. 

4.1 Zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Produktqualität 
führt die Zertifizierungsstelle bei Vergabe eines Qualitäts-
zeichens regelmäßige Überprüfungen der Fertigungs- und 
Prüfeinrichtungen sowie des QS-Systems auf Kosten des 
Inhabers des Zertifikates durch. Eine vertragliche Ver-
knüpfung mit der regelmäßigen Überprüfung des Quali-
tätssicherungssystems im Rahmen eines TÜV-CERT-
Zertifikates für Qualitätssicherungssysteme nach ISO 
9001 ist möglich und kann besonders vereinbart werden. 

4.2 Darüber hinaus kann die Zertifizierungsstelle jederzeit 
ohne vorherige Anmeldung die in dem Zertifikat angege-
benen Fertigungs- und Betriebsstätten und die Läger (bei 
ausländischen Inhabern des Zertifikates auch die Läger 
der Bevollmächtigten und der Zweigniederlassungen, bei 
Importeuren auch deren Läger) besichtigen und Produkte, 
für die ein Zertifikat erteilt ist, zur Vornahme von Überprü-
fungen kostenlos entnehmen. 

4.3 Der Inhaber des Zertifikates erhält über das Ergebnis der 
Überprüfung einen schriftlichen Bericht. 

4.4 Falls bei der Überprüfung Mängel festgestellt werden, 
trägt der Inhaber des Zertifikates die hierfür entstehenden 
Kosten.  

4.5 Der Inhaber des Zertifikates ist verpflichtet, die Zertifizie-
rungsstelle über schwerwiegende Beschwerden von Kun-
den zu unterrichten. 

4.6 Der Inhaber des Zertifikates ist verpflichtet, Schäden mit 
geprüften Produkten der Zertifizierungsstelle mitzuteilen. 

4.7 Das Prüflaboratorium stellt auf Anforderung durch die 
Akkreditierungsstelle zu Lasten des Auftraggebers Prüf-
muster zur Nachprüfung bereit. 

5 Veröffentlichung von Prüfberichten und TÜV-
Zertifikaten 
Der Inhaber von Zertifikaten oder Prüfberichten darf diese 
nur im vollen Wortlaut unter Angabe des Aus-
stellungsdatums weitergeben. Eine Veröffentlichung oder 
Vervielfältigung bedarf der vorherigen Genehmigung der 
ausstellenden Stelle. 

6 Verbraucherinformation 
Die Zertifizierungsstelle behält sich die Veröffentlichung 
einer Liste der zertifizierten Produkte zur Verbraucherin-
formation vor. 

7 Verstöße gegen die Prüf- und Zertifizierungsordnung 
Die Zertifizierungsstelle ist berechtigt, bei festgestellten 
schuldhaften Verstößen gegen diese Prüf- und Zertifizie-
rungsordnung, insbesondere bei widerrechtlicher Be-
nutzung eines Zeichens, eine Vertragsstrafe bis zu  
€ 10.000,-- für jeden Fall des Verstoßes zu verlangen. 
Eine widerrechtliche Benutzung eines Zeichens liegt auch 
vor, wenn mit einem Zeichen versehene Produkte vor Er-
teilung eines Zertifikats angeboten oder in Verkehr ge-
bracht werden oder unzulässige Werbung betrieben wird. 

8 Beschwerden 
Gegen Prüf- und Zertifizierungsentscheidungen kann Ein-
spruch und gegen die Durchführung von Verfahren kann 
Beschwerde eingelegt werden. Einsprüche gegen europä-
ische oder internationale Verfahren wie z. B. notified bo-
dies groups, IECEE oder IECEx sind an die verfahrensei-
gene Beschwerdestelle zu richten. 

9 Inkrafttreten und Änderung der Prüf- und Zertifizie-
rungsordnung 

9.1 Die Prüf- und Zertifizierungsordnung tritt am 1. Januar 
2007 in Kraft. 

9.2 Sie verliert nach Aufstellung einer neuen Prüf- und Zertifi-
zierungsordnung mit einer Übergangszeit von 6 Monaten 
ihre Gültigkeit. 

9.3 Auf das Inkrafttreten der neuen oder das Außerkraftsetzen 
der vorliegenden Prüf- und Zertifizierungsordnung werden 
die Auftraggeber oder Inhaber eines Zertifikates beson-
ders hingewiesen. 

10 Zugang von Akkreditierungspersonal  
Mit der Auftragsvergabe stimmt der Auftraggeber zu, Mit-
arbeitern der akkreditierenden Stelle der TÜV NORD 
CERT im Rahmen der  Überwachung der Zertifizierstelle 
Zugang zu seinen Räumlichkeiten zu gewähren. 


